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n SACHVERHALT

A handelte illegal mit Raubkopien von CDs. X, ein stadtbekannter Erpresser und brutaler Schl�ger,
wusste hiervon und hatte von A bereits mehrfach insg �ber 3 000 E erpresst, indem er drohte, ihn
bei der Polizei anzuzeigen. Auch hatte X mehrfach gedroht, A zusammenzuschlagen. Der X k�r-
perlich weit unterlegene A hatte sich deshalb ein sog Butterflymesser besorgt und f�hrte es
st�ndig in der Hosentasche bei sich.

Am Tatabend suchte X den A in dessen Wohnung auf und forderte erneut Zahlung von 2 500 E,
andernfalls werde er A anzeigen. A hielt X zun�chst hin und servierte ihm Wodka, wobei sich der al-
koholgewohnte X schwer betrank (Blutalkoholkonzentration: 2,2 ‰). X blieb aber bei seiner Forderung.
Als A sich endg�ltig weigerte, zu bezahlen, drohte X, die Wohnungseinrichtung zu zerst�ren, begann,
CDs aus der Sammlung des A zu zertreten, und drohte weiterhin, A zusammenzuschlagen. A erkl�rte
sich daraufhin bereit, den geforderten Betrag zu zahlen, holte aus einem Versteck eine Plastikt�te, in
der sich 2 500 E befanden und �bergab sie X, der sagte: »Na also!« und sich anschickte, mit dem Geld
zu gehen. In diesem Zeitpunkt und v�llig �berraschend f�r X n�herte sich A ihm von hinten, zog blitz-
schnell das Butterflymesser aus der Hosentasche, riss den Kopf des X zur�ck und schnitt ihm mit dem
Messer mehrfach von links nach rechts durch den Hals, um ihn zu t�ten. X brach schwerst und le-
bensgef�hrlich verletzt zusammen. Der T�tungsentschluss des A beruhte fast ausschließlich auf der Wut
�ber die vergangenen Erpressungen und Drohungen und dem Wunsch nach Rache hierf�r, auf dem
Bestreben, k�nftige Erpressungen und Drohungen ein f�r alle Mal zu unterbinden, und schließlich da-
rauf, dass A den endg�ltigen Verlust der an X �bergebenen 2 500 E verhindern wollte.

Unmittelbar nach der Tat kamen A Bedenken, ob es gut sei, wenn X wirklich sterben werde. Er
rief deshalb seinen Freund F an, der einen Schl�ssel zur Wohnung des A besaß und Rettungssa-
nit�ter war und bat ihn, sofort zu kommen, weil er, A, »einen fast abgestochen« habe; er, A, k�nne
selbst nichts mehr tun und werde sofort »abhauen«, was A auch unter Mitnahme der 2 500 E tat. F
alarmierte den Notarzt und eilte zur Wohnung des A, wo er zeitgleich mit dem Notarzt eintraf und
ihm die Wohnungst�r �ffnete.

Das Leben des X konnte gerettet werden; es verblieben keine dauernden Gesundheitssch�den.
In einem Rechtsgutachten ist die Strafbarkeit des A zu pr�fen.Bearbeitungsvermerk

n L�SUNG

A) Strafbarkeit des A gem §§ 212 I, 211 I, II Gruppe 1 Var 3, 4, Gruppe 2 Var 1, 22, 23 StGB

A k�nnte sich gem §§ 212 I, 211 I, II Gruppe 1 Var 3, 4, Gruppe 2 Var 1, 22, 23 StGB strafbar gemacht
haben, indem er mit dem Butterflymesser auf X eingestochen hat.

§§ 212 I, 211 I, II Gruppe 1
Var 3, 4, Gruppe 2 Var 1, 22, 23

I. Tatbestand

1. Das Leben des X konnte gerettet werden, das Delikt ist also nicht vollendet. Versuchter Tot-
schlag/Mord ist als Verbrechen (§ 12 I StGB) gem § 23 I StGB strafbar.

2. Tatentschluss

A hatte T�tungsentschluss.
Fraglich ist, ob er aus Habgier handelte. Habgier erfordert eine ungehemmte, �berzogene und

sittlich anst�ßige Steigerung des Erwerbssinns. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn ein Zuwachs
erstrebt wird, sondern auch, wenn ein Verm�gensverlust abgewehrt werden soll. Habgier scheidet
jedoch idR aus, wenn ein berechtigter Anspruch gewaltsam durchgesetzt wird oder ein nicht
bestehender Anspruch gewaltsam abgewehrt wird (Lackner/K�hl StGB, 24. Aufl, § 211 StGB Rn 4
mwN auch zur Gegenansicht). Vorliegend wollte A zwar einen Verm�gensverlust verhindern. Da er
aber lediglich einen unberechtigten Anspruch abwehrte, handelte er nicht aus Habgier.

Habgier

A k�nnte jedoch aus sonstigen niedrigen Beweggr�nden gehandelt haben. Niedrig sind Beweg-
gr�nde, die sittlich auf tiefster Stufe stehen und geradezu verachtenswert sind. Als Leitlinie kann hierbei

Niedrige Beweggr�nde
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